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HANDLUNGSLEITFADEN FÜR PRÄVENTION UND INTERVENTION 

REGELN BEI DER DURCHFÜHRUNG VON TRAININGS, 
FERIENFREIZEITEN, TURNIEREN UND TRAININGSLAGERN 

Wir, der TV Hegensberg e.V., der TV Liebersbronn e.V. und die SG Hegensberg-Liebersbronn 
leben den Kinderschutz im Verein und implementieren diesen.  

Für den TV Hegensberg haben wir folgenden Handlungsleitfaden ausgearbeitet. 

 
01 – KÖRPERLICHE KONTAKTE  

Körperliche Kontakte zu unseren Kindern und Jugendlichen, z.B. Ermunterung, Gratulation 
oder Trösten, dürfen das pädagogisch sinnvolle und rechtlich erlaubte Maß nicht 

überschreiten. Auch erlaubte körperliche Kontakte sind sofort einzustellen, wenn die Kinder 
und Jugendlichen diese nicht wünschen.  

 

02 – DUSCH- UND UMKLEIDESITUATIONEN  
Wir duschen nicht gemeinsam mit unseren Kindern und Jugendlichen. Wir fertigen kein Foto- 

oder Videomaterial von den Kindern und Jugendlichen beim Duschen oder Umkleiden an. 
Während des Umziehens sind wir in der Umkleidekabine nicht anwesend, es sei denn, die 

Aufrechterhaltung der Ordnung erfordert dies. Die Höflichkeit und Sensitivität erfordert es, 
dass ein Betreten der Räume nur nach vorheriger Ankündigung erfolgt.  

 

03 – UMGANG MIT FOTO- UND VIDEOMATERIAL  
Fotos oder Videos der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen werden – ohne Zustimmung 

der Erziehungsberechtigten – weder angefertigt noch über die sozialen Medien verbreitet.  

 
04 – MITNAHME IN DEN PRIVATBEREICH  

Unsere Kinder und Jugendlichen nehmen wir nicht in unseren Privatbereich, z.B. in unsere 
Wohnung, unser Haus, unseren Garten etc., mit, ohne dass nicht mindestens eine zweite 

erwachsene Person anwesend ist. Maßnahmen mit Übernachtungen finden nicht in unserem 
Privatbereich statt.  

 

05 – PRIVATGESCHENKE  
Auch bei besonderen Erfolgen einzelner Kinder oder Jugendlicher machen wir keine 

individuellen Geschenke. Kein Kind oder Jugendlicher erhält eine unsachliche Bevorzugung 
oder Vergünstigung, z.B. das nicht durch die Leistung bedingte Versprechen auf einen 
Stammplatz, die Entbindung von Mannschaftspflichten usw.  

---------------------------------------------------------- 
*    Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich 

gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppelnennung und 
gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet. 
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06 – GEHEIMNISSE, VERTRAULICHE INFORMATIONEN  

Wir teilen mit unseren Kindern und Jugendlichen keine privaten Geheimnisse oder 
vertrauliche Informationen.  

 

07 – EINZELTRAININGS  
Einzeltrainings führen wir nur durch, wenn eine weitere erwachsene Aufsichtsperson 

anwesend ist und das Training aus unabdingbaren Gründen nicht im gemeinsamen Training 
stattfinden kann. Ausnahmeregelungen müssen im Einzelfall geprüft und mit den Eltern 
besprochen werden. 

 
08 – SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUTRITT 

Wir schützen uns, unsere Kinder und Jugendlichen vor unbefugtem Zutritt zu allen 
Trainingsräumen und Umkleiden. 

 
09 – TRANSPARENZ IM HANDELN  
Grundsätzlich gilt, dass jegliche Entscheidung, Regelsetzung (inkl. Strafenkatalog) 

transparent im Trainerteam und mit den Kindern und Jugendlichen besprochen und festgelegt 
werden muss. 

Weichen wir von einer der Verhaltensregeln aus guten Gründen ab, ist dies im Vorfeld mit 
mindestens einem weiteren Trainer*, Betreuer oder Mitarbeiter des Vereins abzusprechen.  

 

10 – ERWEITERTES FÜHRUNGSZEUGNIS  
Jeder Trainer und Betreuer ist dazu verpflichtet mit Start seiner Tätigkeit im Verein ein 

erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Weist das erweiterte Führungszeugnis einen 

einschlägigen Eintrag (§ 72a Abs. 1 SGB VIII) auf, ist eine Mitarbeit im TV Hegensberg e.V. 
nicht möglich. Eine regelmäßige Auffrischung ist nach Aufforderung des Vorstandes zur 
Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes nachzuweisen. 

 
 
11 – ALKOHOL UND DROGENKONSUM 

In allen Zeiten, in denen uns Kinder und Jugendliche zur Betreuung anvertraut werden, ist 
der Konsum von Alkohol und Drogen nicht gestattet. 

 
 
12 – AKTIVITÄTEN AUSSERHALB DES VEREINSGELÄNDES 

Wir schützen uns, unsere Kinder und Jugendlichen vor Übergriffen und Gefahren Dritter, 
indem wir sie mit mindestens 2 Betreuenden kontrolliert durch die Aktivitäten leiten. Vor der 

Durchführung von Outdooraktivitäten werden alle Kinder und Jugendlichen über die Regeln 
und Durchführung informiert. 
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13 – MASSNAHMEN MIT ÜBERNACHTUNGEN  
Die Kinder und Jugendlichen und die Mitglieder des Betreuerteams übernachten in getrennten 

Räumen. Vor dem Betreten der Zimmer der Kinder und Jugendlichen klopfen die Mitglieder 
des Betreuerteams an. Situationen, in denen sich Aufsichtspersonen allein mit einem Kind 
oder Jugendlichen in einem Zimmer befinden, sind zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, 

müssen die Türen geöffnet bleiben. 

Wenn keine Möglichkeit für getrennte Übernachtungsräume besteht und die Aufsichtspflicht 

gewährleistet werden muss, müssen mindestens zwei Betreuende im Raum übernachten. 
 
 

14 – ANREISE – UND ABREISESITUATION 
Bei der An- und Abreise soll vermieden werden, dass eine erwachsene Person mit einem nicht 

im selben Haushalt lebenden Kind oder Jugendlichen unterwegs ist. Ist dies im Zuge der 
Fahrgemeinschaft nicht zu verhindern, haben sich die Erziehungsberechtigten der Kinder und 

Jugendlichen entsprechend auszutauschen. Die Verantwortung und Haftung für diese Zeit 
liegt ausschließlich bei den Erziehungsberechtigten. 
 

 
 

 
PERSPEKTIVISCH WOLLEN WIR EINEN SENSIBLEN UMGANG MIT FOLGENDEN 
THEMEN: 

 
01 – UMKLEIDESITUATIONEN  

Erziehungsberechtigten ist ein Zutritt zu Umkleide- und Duschräumen nur mit Zustimmung 
aller Kinder und nach Rücksprache mit den Trainern gestattet. 

 

02 – TRAININGSSITUATION 
Die Trainingssituation hat mindestens mit zwei volljährigen Trainern zu erfolgen. Dies 

entspricht dem Schutz der Trainer, Kinder und Jugendlichen. Im Ausnahmefall kann auch ein 
externer Betreuer verpflichtet werden. 

 

Ich erkläre mich mit der Einhaltung dieser Präventionsmaßnahmen einverstanden. 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Datum   Vor- und Zuname    Unterschrift    

 
 
 

 
 


